
Unterrichtsvertrag 
  
  
  
Zwischen der   Musikschule Tastentraum  

Virchowstraße 105  
14547 Beelitz  

 
als Lehrerin Monika Theil 

 
und  
 
dem gesetzlichen Vertreter 
 
 
Herrn/Frau:  ______________________________________________________________________ 
 
 
   Anschrift:  ______________________________________________________________________ 
 
 

       ______________________________________________________________________ 
 

 
        Email:   ___________________________________       Telefon:  ________________________      
 
 
und dem Schüler 
 
 
       Name:  _______________________________    Geburtsdatum:  ________________________      
 
 
wird folgender  

Vertrag 
  
geschlossen.  
  
1. Der Lehrer übernimmt den regelmäßigen Unterricht der Schülerin, bzw. des Schülers im folgenden 

Fach:  
  

________________________________________________________________________________ 
  
Unterrichtsbeginn:  ____________________________________ 
  
     Unterrichtszeit:  ____________________________________ 
  
      Unterrichtsort:  ____________________________________ 
 
  

2. Die Schülerin, der Schüler erhält ______ Unterrichtsstunden wöchentlich.  
  
Die Dauer einer Unterrichtsstunde beträgt _________ Minuten als Gruppenunterricht/Einzelunterricht.  
  



3. Der Jahresbeitrag beträgt einschließlich der Ferienzeiten ___________ Euro und wird auf die 
12 Monate umgelegt. Der Beitrag wird jeweils zum 5. des laufenden Monats fällig.  
   

Das Honorar wird abgebucht  
  

Das Honorar wird auf das Konto bei der MBS Potsdam IBAN: DE45 1605 0000 1000 8203 31 
BIC: WELADED1PMB überwiesen. Ein Dauerauftrag wird erwünscht.  

  
4. Die Kündigung ist jeweils zum 31.01. und 31.07. möglich und schriftlich unter Einhaltung einer Frist 

von sechs Wochen zu erklären.  
  
5. Von Schülern verursachte Unterrichtsausfälle begründen keinen Anspruch auf Rückzahlung der 

Unterrichtsgebühr. Nur bei längerer Erkrankung des Schülers wird die entsprechende 
Unterrichtsgebühr ab der fünften Krankheitswoche auf schriftlichen Antrag hin erstattet.  

  
6. Unterrichtsstunden, die durch Krankheit oder unvermeidliche Verhinderungen der Lehrkraft ersatzlos 

ausfallen, sind bis zu vier Unterrichtsstunden im Schuljahr gebührenpflichtig. Die Gebühren für 
darüber hinaus ausgefallene Unterrichtsstunden werden am Ende des Schuljahres auf schriftlichen 
Antrag erstattet.  

  
7. Besondere Vereinbarungen bedürfen der Schriftform.  

  
8. Für vom Schüler abgesagt oder versäumte Unterrichtsstunden ist die Lehrkraft nicht 

nachleistungspflichtig (§ 615 BGB). Die anteilige Vergütung hierfür kann nicht vom Honorar 
abgezogen werden.  

  
9. An gesetzlichen Feiertagen und während der Ferien der allgemeinbildenden Schulen im Land 

Brandenburg findet kein Unterricht statt.  
  
10. Der Schüler ist unverzüglich nach Unterrichtsende abzuholen.  
  
 
  

________________________________  
(Ort und Datum)  
  
 
  

 ________________________________         _________________________________  
 (Unterschrift des Schülers)                          (Unterschrift des gesetzlichen Vertreters)  

  
 
 
________________________________  
(Unterschrift des Lehrers)  


